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1. Einleitung 
Dieses Dokument soll die Anwendung der Restkostenpauschale (= ESF-spezifisches Pauschalfinanzie-
rungssystem) gemäß Artikel 9 der zuschussfähigen Kosten regeln. Die angeführten Beispiele sind rein 
exemplarisch und stellen keine Empfehlung für ähnliche Vorhaben im Programm Beschäftigung Öster-
reich 2021-2027 dar. 

 

1.1. Zielsetzung 

Ziel der Anwendung der Restkostenpauschale ist es, entsprechend dem Zweck vereinfachter Kosten-
optionen, die Fehlerwahrscheinlichkeit und den Verwaltungsaufwand zu verringern. Der europäische 
Rechnungshof stellte fest, dass eine verstärkte Nutzung von vereinfachten Kostenpositionen grund-
sätzlich eine positive Auswirkung auf die Fehlerquoten hat.1 Es ist nicht mehr länger erforderlich, jeden 
EURO einer kofinanzierten Ausgabe zu einzelnen Buchungsbelegen nachzuweisen bzw. vorzulegen (= 
Entlastung Projektträger). Auch eine Prüfung auf dieser Ebene durch die zuständigen Prüforgane ent-
fällt. 

 

1.2. Gesetzliche Grundlage 

In Artikel 56 Abs 1 der ESF-VO (VO (EU) Nr. 2021/1060) ist ausgeführt: 

„Ein Pauschalsatz von bis zu 40 % der direkten förderfähigen Personalkosten kann genutzt werden, um 
die förderfähigen Restkosten eines Vorhabens abzudecken. Der Mitgliedstaat muss keine Berechnung 
des anzuwendenden Satzes vornehmen.“ 

Gem. Artikel 53 (2) der CPR müssen Projekte, deren gesamte öffentliche Unterstützung € 200.000 nicht 
übersteigt, ebenfalls mit der Restkostenpauschale oder einer anderen Vereinfachung abgerechnet 
werden.  

Bei Vorhaben, die durch den ESF, den EFRE oder den ELER unterstützt werden, werden Gehälter/Löhne 
und Unterstützungsgelder, die an Teilnehmer gezahlt werden, als zusätzliche förderfähige Kosten be-
trachtet, die nicht im Pauschalsatz enthalten sind.   

 

1 Jahresbericht über die Ausführung des Haushaltsplans, 2013/C 331/01, Europäischer Rechnungshof 



Seite 4 von 13 

2. Anwendung 
Die Anwendung der Restkostenpauschale wird auf Basis der gesetzlichen Grundlagen aus Kapitel 1.2 
daher wie folgt vorgegeben: 

 

Soll ein Call veröffentlicht werden, bei dem es wahrscheinlich ist, dass Projektträger Förderungen klei-
ner/gleich € 200.000,00 beantragen, so ist die Restkostenpauschale anzuwenden oder ein anderer Ab-
rechnungsstandard gem. Programm zu wählen. Ein Projekt unter € 200.000,00 darf nicht mit Echtkos-
ten abgerechnet werden. 

2.1. Voraussetzungen für die Anwendung 

Von der Anwendung der Restkostenpauschale kann grundsätzlich für jede Maßnahme, Zielgruppe und 
umsetzende Stelle Gebrauch gemacht werden. Eine Ausnahme stellen die Vorgaben des Programms 
zu Abrechnungsstandards und Maßnahmen dar.  

 

Sofern die Restkostenpauschale im Vorhaben verwendet wird, ist seitens des Antragstellers eine Über-
sicht der zu erwartenden Kostenarten mit dem Antrag einzureichen. Wesentlich dabei ist, dass eine 
Angabe darüber gemacht wird, welche Kosten - abgesehen von direkten Personalkosten - voraussicht-
lich anfallen. 

 

Hierfür wird ein Formular (Anhang 1 Formular zur Restkostenpauschale) von der Verwaltungsbehörde 
zur Verfügung gestellt.  

 

Hinsichtlich des Punktes Beihilfenrecht hat eine Abstimmung zwischen der Verwaltungsbehörde und 
der GD EMPL zur Vereinbarkeit von vereinfachten Kostenoptionen und den Vorschriften über staatli-
che Beihilfen im Rahmen des ESF stattgefunden. 

Es wird festgehalten, dass, wenn eine Maßnahme den Regeln für staatliche Beihilfen unterliegt, alle 
vereinfachten Kostenoptionen (also auch die Restkostenpauschale) genutzt werden können. Die Mit-
gliedstaaten können die Pauschalsätze so anwenden, als ob auf die jeweiligen Maßnahmen die Vor-
schriften über staatliche Beihilfen nicht anzuwenden sind und die Beträge der Pauschalsätze können 
zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen verwendet werden. Dies be-
deutet zur Klarstellung, dass zwar weiterhin eine beihilfenrechtliche Beurteilung vorgenommen wer-
den muss, jedoch hinsichtlich der Beträge von vereinfachten Kosten davon ausgegangen wird, dass die 
beihilferechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. 

Vorhaben > € 200.000,00
• KANN die RKP angewandt werden

Vorhaben </= € 200.000,00
• MUSS die RKP angewandt werden
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2.2. Berechnung 

Für die Kalkulation der Projekte unter Anwendung der Restkostenpauschale sind folgende Berech-
nungsschritte durchzuführen: 

 

Kalkulation der direkten zuschussfähigen Personalkosten 
plus Restkostenpauschale iHv 40% 
plus Gehälter/Löhne und Unterstützungsgelder für TeilnehmerInnen 
minus tatsächliche Einnahmen (z.B. Zuschüsse Personalkosten) 
max. zuschussfähige Kosten für das Gesamtprojekt 

 

Artikel 56 Abs. 1 der VO (EU) 2021/1060 erlaubt den Mitgliedsstaaten einen Pauschalsatz für die för-
derfähigen Restkosten eines Vorhabens von bis zu 40 % der direkt zuschussfähigen Personalkosten 
ohne weitere Nachweispflichten anzuwenden. Die Verwaltungsbehörde hat zum Beginn der Periode 
ESF 2014-2020, die Daten aus der Programmperiode 2007 – 2013 ausgewertet, um den Anteil der 
Restkosten an den direkt zuschussfähigen Personalkosten zu ermitteln. Der so festgelegte Anteil der 
Restkosten an den direkt zuschussfähigen Personalkosten entspricht 36,0 %.  

Durch die Besonderheit und differenzierten Kostenstruktur von Produktionsschulen, Maßnahmen des 
„AusbildungsFit“ und Sozialökonomische Betriebe kann für Maßnahmen in diesem Bereich ein Satz 
von 40,0 % angewendet werden. Vor Anwendung des erhöhten Satzes für Maßnahmen im Bereich der 
Produktionsschulen ist von der vorhabensverantwortlichen Stelle das Einvernehmen mit der Verwal-
tungsbehörde herzustellen.  

Ab 01.09.2025 wird die Differenzierung widerrufen. Durch die Pandemie, den weltweiten kritischen 
Entwicklungen, der dadurch ausgelösten hohen Inflation deckt der Pauschalsatz von 36% nicht mehr 
die notwendigen Projektkosten. Um die Attraktivität des ESF zu erhöhen und eine breitere Projektträ-
gerlandschaft zu erreichen wird der Pauschalsatz auf die maximale Höhe gem. Verordnung angehoben 
und beträgt nun 40%.  

Sollte ein geringerer Pauschalsatz als 40% zur Anwendung kommen, ist Rücksprache mit der Verwal-
tungsbehörde zu halten und eine Berechnungsgrundlage für den heranzuziehenden Pauschalsatz zu 
erstellen. Wenn ein geringerer Pauschalsatz zur Anwendung kommt, muss dieser für alle vergleichba-
ren Vorhaben herangezogen werden.  

Für den Fall, dass sich die budgetierten direkten Personalkosten verändern (z.B. durch Unter-Aus-
schöpfung einer Budgetlinie lt. Finanzplan) oder im Rahmen der Abrechnungsprüfung ein Teil der di-
rekten Personalkosten als nicht förderfähig (z.B. nicht förderfähige Zulagen, allfällige Rückerstattungen 
sind jedoch als Einnahmen zu behandeln – siehe Berechnung) eingestuft wird, müssen die Restkosten 
neu kalkuliert werden. Somit führt also eine Korrektur innerhalb der direkt zuordenbaren Personalkos-
ten zu einer aliquoten Korrektur der Restkostenpauschale. 
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2.2.1. Direkt zuschussfähige Personalkosten 

„Direkte Kosten sind die Kosten, die nachweislich in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Einzel-
maßnahme der Einrichtung anfallen (nachgewiesen beispielsweise anhand einer direkten Zeiterfas-
sung).“ 

„Personalkosten sind die Kosten, die sich aus einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber2 oder aus Dienstleistungsverträgen für externes Personal3 ergeben (sofern diese Kosten eindeu-
tig identifizierbar sind). Wenn ein Begünstigter beispielsweise die Dienstleistungen eines externen Aus-
bilders für interne Schulungen in Anspruch nimmt, müssen in der Rechnung die verschiedenen Kosten-
arten ausgewiesen werden. Der Lohn/das Gehalt des Ausbilders gilt als externe Personalkosten. Lehr-
mittel können jedoch nicht berücksichtigt werden. Die Personalkosten umfassen die gesamte Vergü-
tung einschließlich der Sachbezüge gemäß Kollektivverträgen, die Personen im Gegenzug für ihre mit 
dem Vorhaben in Zusammenhang stehende Arbeit bezahlt werden. Sie umfassen auch Steuern und die 
Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer (erste und zweite Säule, dritte Säule lediglich, wenn 
dies in einem Kollektivvertrag festgelegt ist) sowie die gesetzlichen Arbeitgeberanteile an den Sozial-
beiträgen. Die Kosten von Geschäftsreisen werden jedoch nicht zu den Personalkosten gezählt. Auch 
Unterstützungsgelder oder Gehälter/Löhne, die an Teilnehmer/innen eines ESF-Vorhabens ausgezahlt 
werden, gelten nicht als Personalkosten.“ 

Definition: Direkte, zuschussfähige Personalkosten 
Ein unmittelbarer (= direkter) Projektzusammenhang muss vorliegen und nachgewiesen werden.  
Dies bedeutet: 

 Auf Grund der Zielsetzungen, der Zielgruppe/n, der Projektstruktur und der –inhalte fallen 
die zuschussfähigen Personalkosten an. Die zuschussfähigen Personalkosten haben einen 
Bezug zu den Kernaufgaben des Projektes und dienen der erfolgreichen Umsetzung des 
Projektes. 

 Sie werden durch schriftliche Aufzeichnungen4 nachgewiesen. Die schriftlichen Aufzeich-
nungen werden vom Projektträger unter Einhaltung des 4-Augenprinzips unterfertigt.  

 Sie werden pro Projekt erfasst. 
Definition Personalkosten iSv „staff costs“: 

2.2.2. Bruttolöhne und -gehälter inkl. der gesetzlichen Abgaben 

+ 
2.2.3. Honorare für „Freie DienstnehmerInnen“ und Werkverträge, wenn für diese ein unmit-

telbarer Projektzusammenhang gegeben ist, aber ohne „Spesen“.  

Die Summe des direkten Personalaufwands bildet die Grundlage für die prozentmäßig festgelegte 
Restkostenpauschale = Bemessungsgrundlage für die RKP. 

 

2 idS Dienstnehmer und freie Dienstnehmer 

3 Der Begriff „Dienstleistungsvertrag“ existiert im österreichischen Rechtssystem nicht. Unter diesen Be-
griff ist daher der grundsätzlich ein Werkvertrag zu verstehen. Siehe dazu Kapitel 2.3.3! 

4 Bei MitarbeiterInnen, die 100% dem geförderten Projekt zugeordnet werden, siehe Kapitel 2.3.1. Bei 
MitarbeiterInnen, die nur teilweise dem geförderten Projekt zugeordnet werden, ist entsprechend Teil 2 
Artikel 2 Abs. 5 – 6 vorzugehen. 
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Die Regelungen zur Berechnung der Personalkosten ist in dem Dokument „Zuschussfähige Kosten“ Teil 
2, Art. 2 dargestellt. 

Folgende Berechnungsmethoden sind anwendbar: 

 

1. Personen, die zu 100% im Projekt beschäftigt sind (ausschließlich für das Vorhaben tätige Mit-
arbeiterInnen) 

Für Personen, die 100% für das Vorhaben tätig sind, können die Bruttopersonalkosten angesetzt 
werden. Als Nachweis für den Projektzusammenhang reicht die Zuweisung im Dienstvertrag zum 
Projekt bzw. eine aussagekräftige Arbeitsplatzbeschreibung und die Zeiterfassungen der Gesamt-
arbeitszeit gemäß dem ArbVG bzw. AZG.(8). 

2. Personen, die zu einem fixen Prozentsatz geringer als 100% im Projekt beschäftigt sind (Pro-
zentmethode) 

Personalkosten für Personen, die teilzeitig für das Vorhaben abgeordnet sind können als fester 
Prozentsatz der Bruttopersonalkosten berechnet werden. Der einem festen Prozentsatz der für 
das Vorhaben aufgewendeten Arbeitszeit pro Monat entspricht.  

3. Personen, die stundenweise im Projekt beschäftigt sind (Stundenmethode) 

Personalkosten für Personen, die teilzeitig für das Vorhaben abgeordnet sind, können mit einem 
Stundensatz berechnet werden. Hierfür ist die Vorlage einer transparenten Zeitaufzeichnung über 
die gesamte Arbeitszeit der projektbeteiligten Personen mit einer aussagekräftigen, den einzel-
nen geförderten Vorhaben zugeordneten Beschreibung der geförderten Tätigkeiten) erforderlich. 

Unterlagen welche für die FLC benötigt werden, befinden sich im FLC-Handbuch Restkostenpauschale. 

 

2.2.4. Restkosten 

Unter Restkosten sind alle übrigen direkten bzw. indirekten Kosten (Personal- und Sachkosten) zu ver-
stehen, die bei der Projektumsetzung anfallen.  

Im Bereich der Personalkosten sind dies solche, die der Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der 
Trägerorganisation zuzurechnen sind oder einen Projektoverhead (Verwaltungspersonal) darstellen. 
Darunter fallen insbesondere die folgenden Aufgaben (nicht taxativ): 

a) Sekretariatsarbeiten 
b) Buchhaltung / Controlling 
c) Personalverrechnung und sonstige Kosten der Personalabteilung 
d) IT-Abteilung 
e) Geschäftsführung 
f) Facility Management (Reinigung etc.) 

Direkte TeilnehmerInnenkosten werden ebenfalls den Restkosten zugeordnet, fallen aber im Anwen-
dungsbereich dieses Konzepts nur in unwesentlichem Umfang an. 
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2.3. Abweichungen vom Dokument „Zuschussfähige Kosten“ 

In den folgenden Sektionen werden nur abweichende Regelungen dargestellt. Sachverhalte, welche 
hier nicht explizit geregelt werden, unterliegen den Vorgaben der „Zuschussfähigen Kosten“ 

2.3.1. Personalkosten 

Auch für Mitarbeiter, welche 100 % in einem ESF-Kofinanzierten Projekt beschäftigt sind, ist der direkte 
Projektzusammenhang über schriftliche Aufzeichnungen gemäß Kapitel 2.2.1 nachzuweisen. In diesem 
Fall ist jedoch eine detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung ausreichend. Die Arbeitsplatzbeschreibung 
muss sowohl vom Dienstgeber als auch vom Dienstnehmer unterschrieben werden, sodass diese für 
beide Seiten verbindlich ist.  

Achtung: Überstunden sind nicht – auch nicht in Ausnahmefällen – zuschussfähig! 

 

2.3.2. Freie DienstnehmerInnen 

Honorare für freie DienstnehmerInnen und die darauf entfallenden gesetzlichen Abgaben können als 
direkte Personalkosten geltend gemacht werden. 

Der Dienstleitungsauftrag ist eine Vereinbarung zwischen einem/einer AuftraggeberIn und einem/ei-
ner AnbieterIn über die Erbringung einer Dienstleistung. Der/die DienstleisterIn schuldet dem/der Auf-
traggeberIn nicht ein bestimmtes Werk, sondern ein Bemühen, ein sorgfältiges Tätigwerden. (Dauer-
schuldverhältnis) 

Achtung: Gemäß den Vorgaben der vereinfachten Kostenoptionen sind jedoch die Kostenarten 
strikt getrennt auszuweisen. 

Die Sachkosten wie z.B. Reisekosten, Diäten und Schulungsmaterial zählen nicht zu den Personalkosten 
iSd SCO und damit auch nicht zur Bemessungsgrundlage der Restkostenpauschale, sondern müssen 
mit der Restkostenpauschale abgedeckt werden.  

Die freien DienstnehmerInnen dürfen den FörderungsnehmerInnen nicht teurer kommen, als wenn 
eigenes Personal die entsprechenden Tätigkeiten durchführen würde. Die Angemessenheit ist unter 
Beachtung der Regelungen in dem Dokument „Zuschussfähige Kosten“ Teil 2, Art. 2 Abs. 2 sicher zu 
stellen.  
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2.3.3. Werkverträge 

Der Dienstleistungsauftrag (Zukaufen von einer Dienstleistung im Rahmen eines Werkvertrags) ist eine 
Vereinbarung zwischen einem Auftraggeber und einem Anbieter über die Erbringung einer Dienstleis-
tung.  

Der Dienstleister schuldet dem Auftraggeber ein bestimmtes Werk (ein qualitativ oder quantitativ 
messbares Ergebnis). 

Achtung: Gemäß den Vorgaben der vereinfachten Kostenoptionen sind jedoch die Kostenarten 
strikt getrennt auszuweisen. Die Trennung ist bereits in allfälligen Angeboten, im Vertrag und auf 
der Rechnung durchzuführen. 

Die Restkosten (Sachkosten) wie z.B. Reisekosten, Diäten und Schulungsmaterial zählen nicht zu den 
Personalkosten iSd SCO und damit auch nicht zur Bemessungsgrundlage der Restkostenpauschale, son-
dern müssen mit der Restkostenpauschale abgedeckt werden.  

Externe Personalkosten auf der Grundlage von Werkverträgen sind daher nur dann als direkte Perso-
nalkosten förderfähig, wenn das in Rechnung gestellte Honorar bzw. der Rechnungsbeleg strikt ge-
trennt nach den direkten Personalkosten und dem Restkostenanteil der Abrechnung (enthält sämtli-
che Overheadkosten, Gewinnmarge bzw. Gewinnaufschläge und alle sonstigen Sachkosten wie z.B. 
Reisekosten, Diäten und Schulungsmaterial) ausgewiesen wird. 

 

Beispielhafte Darstellung einer Honorarnote bzw. eines Rechnungsbeleges: 
 
40 Stunden Coaching mit den TeilnehmerInnen à 20 €  € 800 
Miete des Seminarraumes      € 100 
Reisekosten und Diäten      € 50 
Sonstiger Overhead       € 50   
Gesamtsumme       €    1.000 

Achtung: In die direkten Personalkosten (=Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Restkostenpau-
schale) können nur die Kosten für das Coaching (€ 800) aufgenommen werden. 

Grundsätzlich ist die Angemessenheit der Kosten für den Werkvertrag über geeignete Maßnahmen 
(siehe Dokument „Zuschussfähige Kosten“ Teil 2, Artikel 6) sicher zu stellen. Darüber hinaus ist zu be-
achten, dass die vereinbarten bzw. verrechneten Stundensätze nicht über den veröffentlichten Refe-
renzwerten anerkannter Berufsvereinigungen oder Dachverbänden liegen.  

Ist eine Angemessenheitsprüfung wie zuvor beschrieben nicht möglich, so darf der Zukauf der Leistung 
den FörderungsnehmerInnen nicht teurer kommen, als wenn eigenes Personal die entsprechenden 
Tätigkeiten durchführen würde. Die Angemessenheit ist in diesem Fall unter Beachtung der Regelun-
gen in dem Dokument „Zuschussfähige Kosten“ Teil 2, Art. 15 sicher zu stellen. 

2.3.4. Gehälter/Löhne und Unterstützungsgelder, die an TLN6 gezahlt werden 

 

5 Gemäß der Guidance für SCO sind neben den Brutto-Gehältern entsprechend KV noch die Dienstge-
berabgaben für die Sozialversicherungsbeiträge in den Vergleich einzubeziehen. 

6 Teilnehmer 
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Folgende TeilnehmerInnen-Kosten können auf Grundlage der in den Zuschussfähigen Kosten enthal-
tenen Regelungen zusätzlich zur Restkostenpauschale abgerechnet werden: 

a) Gehaltskosten für Transitarbeitskräfte 
b) therapeutische Taschengeld gemäß ZFKs 
c) Leistungen des AMS (z.B.: Zuschüsse zum Lebensunterhalt der TN (DLU) und Eingliederungs-

beihilfe)7 

Nicht zu den Gehältern/Löhnen und Unterstützungsgeldern, die an TeilnehmerInnen bezahlt werden 
können, zählen im Anwendungsbereich der Restkostenpauschale: 

d) Reisekosten bzw. Fahrkostenersatz 
e) Verpflegungskosten TN 
f) Individuelle Kurskosten für externe Qualifizierung inkl. Prüfungsgebühren 

  

 

7 Leistungen des AMS können gemäß ZFK Teil 2 Art 8 zur Kofinanzierung herangezogen werden, eine 
Erstattung dieser Kosten aus dem ESF wird nicht vorgenommen. Vor Genehmigung dieser Leistungen 
als nationale Kofinanzierung ist darüber das Einvernehmen mit der VB herzustellen. 
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3. Einnahmen 
Die Ausgaben sind um die während der Projektlaufzeit erwirtschafteten Nettoeinnahmen zu verrin-
gern. Bei Anwendung der Restkostenpauschale sind die Gesamteinnahmen in Abzug zu bringen, da die 
Pauschale sämtliche Restkosten aus dem Projekt abdeckt.8 Diese Einnahmen sind Gegenstand der FLC 
als auch allfälliger nachgelagerter Prüfungen und daher belegsmäßig nachzuweisen. 

 

4. Prüfpfad 
Durch die Vereinfachung der Abrechnung liegt der Fokus der Prüforgane (FLC, SLC etc.) nun auf den 
direkt zuschussfähigen Personalkosten, da diese die Bemessungsgrundlage für die Anwendung der 
Restkostenpauschale gemäß diesem Dokument darstellen. In den Leitlinien für vereinfachte Kosten-
optionen (Seite 52) ist der Prüfpfad wie folgt dargestellt: 

Kategorien förderfähiger Kosten, auf deren 
Grundlage der Satz zur Berechnung der för-
derfähigen Beträge anzuwenden ist  

Direkte zuschussfähige Personalkosten = 
 eindeutige Definition der direkten Personalkosten 
 Nachweis dieser Lohn-/Gehaltskosten (Lohn-/Ge-
haltsabrechnungen, Zeiterfassungsbögen, ggf. Kollek-
tivverträge zum Nachweis der Sachbezüge, detaillierte 
Rechnung des externen Anbieters inkl. Tätigkeitsbe-
schreibung) 

Der Pauschalsatz In dem Dokument, in dem die Bedingungen für die Unter-
stützung niedergelegt sind (= Zuschussfähige Kosten), ist 
ein Verweis auf Art. 56 Abs. 1 ESF erforderlich. 

Kategorien förderfähiger Kosten, die mit 
dem Pauschalsatz berechnet werden (= 
Restkosten) 

Kein Nachweis erforderlich. 

 

  

 

8 Siehe Zuschussfähige Kosten, Teil 2, Artikel 11 
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5. Zusammenfassung 
Die folgende Grafik fasst die Anwendbarkeit der Restkostenpauschale sowie ihre Ausschlussgründe 
zusammen: 

 

Mit Inkrafttreten der Omnibus-Verordnung können nun auch an die TeilnehmerInnen bezahlte Gehäl-
ter, Löhne und Unterstützungsgelder zusätzlich als förderfähige Kosten anerkannt werden.  

Wichtig ist, dass ein Vergabeverfahren im Projekt (siehe Punkt 2.1) nicht den sofortigen Ausschluss der 
Restkostenoption bedeutet. 

 


